29. MÄRZ 2024 - Königlicher Erlass zur Festlegung der Gebühr für die Finanzierung der Verwaltung des Zentralregisters der kollektiven Schuldenregelungen


(Belgisches Staatsblatt vom 26. September 2024)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


29. MÄRZ 2024 - Königlicher Erlass zur Festlegung der Gebühr für die Finanzierung der Verwaltung des Zentralregisters der kollektiven Schuldenregelungen


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gerichtsgesetzbuches, des Artikels 1675/27 § 2 Absatz 3, eingefügt durch das Gesetz vom 31. Juli 2023;

	Aufgrund der Stellungnahme des für den Föderalen Öffentlichen Dienst Justiz zuständigen Finanzinspektors vom 29. Februar 2024;

	Aufgrund der Stellungnahme des für den Föderalen Öffentlichen Dienst Wirtschaft zuständigen Finanzinspektors vom 1. März 2024;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 11. März 2024;

	Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat beim Staatsrat eingereicht worden ist;

	In der Erwägung, dass der Antrag auf Begutachtung am 13. März 2024 unter der Nummer 75.882/2 in die Liste der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates eingetragen worden ist;

	Aufgrund des Beschlusses der Gesetzgebungsabteilung vom 14. März 2024 in Anwendung von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, binnen der gesetzten Frist kein Gutachten abzugeben;

	Aufgrund der Stellungnahme des Verwalters des Zentralregisters der kollektiven Schuldenregelungen vom 26. Februar 2024;

	Auf Vorschlag des Ministers der Justiz und des Ministers der Wirtschaft


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Die in Artikel 1675/27 § 2 Absatz 3 des Gerichtsgesetzbuches erwähnte jährliche Gebühr für die Führung einer Akte über die kollektive Schuldenregelung im Zentralregister ist auf 75 EUR festgelegt.

	Der Minister der Justiz und der Minister der Wirtschaft können nach Stellungnahme des in Artikel 1675/21 § 1 des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Verwalters den Betrag dieser Gebühr anpassen.

	Die Gebühr ist im Voraus zahlbar und für jedes angefangene Jahr ab dem Jahrestag der Annehmbarkeitsentscheidung vollständig zu entrichten.


	Art. 2 - Bei der jährlichen Gebühr handelt es sich um Verwaltungskosten für den Schuldenvermittler, deren pauschale Entschädigung in der Aufstellung der in Artikel 1675/19 des Gerichtsgesetzbuches erwähnten Honorare und Kosten enthalten ist.


	Art. 3 - Vorliegender Erlass wird wirksam mit 2. November 2023.


	Art. 4 - Der für Justiz zuständige Minister und der für Wirtschaft zuständige Minister sind, jeweils für ihren Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 29. März 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE


